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„Die wohledle Dame Justitia braucht das Licht der Öf-
fentlichkeit. Sie soll nicht in irgendwelchen Dunkelkam-
mern Kabinettsjustiz treiben. Sie braucht das Licht der 
Öffentlichkeit für ihr Leben. Aber das Licht der Jupiter-
lampen ist zu kraß. Durch Film und Rundfunk kann der 
Strafprozeß sehr leicht zum Schauprozeß gemacht wer-
den. Schauprozesse sollten aber nicht in einer freiheitli-
chen, rechtsstaatlichen Ordnung ihre Heimat haben; die 
haben ihre Heimat in totalitären Staaten und in revolu
tionären Zeiten.“1

1. Kapitel

Einleitung

Strafrechtliche Hauptverhandlungen sind in mannigfacher Weise Thema 
massenmedialer Berichterstattung. Täglich hört und liest man über began-
gene Straftaten und Strafverfahren, in denen diese Taten rechtlich aufgearbei-
tet werden. Gerichtsberichterstattung fasziniert die Bevölkerung, weckt 
Emotionen und ruft Betroffenheit hervor. Das Interesse an Strafprozessen 
wächst, sobald es sich um prominente Angeklagte, um ein besonders grausa-
mes Verbrechen oder um ein Verbrechen handelt, bei dem viele Opfer zu 
verzeichnen sind. Sensationelle Strafprozesse rufen ein zum Teil  irrationales 
Interesse hervor, mit dem oftmals das Verlangen nach einer Berichterstattung 
mittels Kameras aus dem Gerichtssaal heraus einhergeht. Dieses Verhältnis 
von Strafprozess und massenmedialer Berichterstattung hierüber ist ein sehr 
komplexes. In normativer Hinsicht ist der Strafprozess auf Öffentlichkeit 
angewiesen, um das Prädikat eines rechtsstaatichen Verfahrens tragen zu 
dürfen. In praktischer Hinsicht besteht bei einem zu extensiven Betreiben 
dieser Öffentlichkeit jedoch die Gefahr einer Beeinträchtigung der normati-
ven Werte und Ziele des Strafverfahrens. Darunter fallen etwa die Findung 
der prozessualen Wahrheit, der Schutz der Persönlichkeitsrechte der Verfah-
rensbeteiligten, insbesondere der des Angeklagten, die Unvoreingenommen-
heit des gesetzlichen Richters sowie der Anspruch des Angeklagten auf ein 
faires Strafverfahren. Um diesen Schutz zu gewährleisten wurde 1964 das 
Verbot der Fertigung von Ton- und Fernsehrundfunkaufnahmen sowie der 
Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung aus der 
Gerichtsverhandlung in § 169 S. 2 GVG statuiert. Hintergrund dieser Einfüh-
rung des Satz 2 in § 169 GVG war der Wandel der Normsituation aufgrund 
des rasanten Aufkommens der neuen Medien wie Rundfunk und Fernsehen 

1  Abgeordneter Kanka, Verhandlungen des Deutsches Bundestags, 3. Wahlperiode, 
128. Sitzung, 21.11.1960, Stenographische Berichte Bd. 47, S. 7411.
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und dem dadurch gestiegenen Schutzbedürfnis besagter Werte und Ziele des 
Strafverfahrens. 

Die Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten seit 1964 stellt in 
Anbetracht der nunmehr enormen Bedeutung von Onlinemedien, Blogs und 
diversen Kommunikationsplattformen einen erneuten Wandel der Normsitua-
tion dar, weshalb als logische Reaktion auf die damit einhergehenden, neuer-
lichen Gefahren für das rechtsstaatliche und demokratische Strafverfahren 
eine noch weitergehende Einschränkung der Vorschrift über den Grundsatz 
der Öffentlichkeit zu erwarten gewesen wäre. Im Zuge verschiedener Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit von Fernseh- 
und Rundfunkaufnahmen aus Gerichtssälen, der Einführung des § 17a 
BVerfGG sowie zuletzt der Probleme im Zusammenhang mit dem Start des 
NSU-Prozesses wurden allerdings Forderungen nach einer Erweiterung des 
in § 169 S. 2 GVG normierten absoluten Verbots laut. Im Zuge dieser Forde-
rungen ist hinsichtlich des Umfangs sowie der unterschiedlichen Vorausset-
zungen eines erweiterten Verständnisses von Gerichtsöffentlichkeit zu be-
rücksichtigen, dass in anderen Staaten ein teilweise deutlich liberalerer Um-
gang mit massenmedialer Gerichtsberichterstattung geführt wird. Da es vor 
dem zuletzt genannten Hintergrund sowie aufgrund der zahlreichen techni-
schen Möglichkeiten eine Unmenge möglicher Herangehensweisen an die 
Erweiterung der Saalöffentlichkeit gibt, muss diese Thematik begrenzt wer-
den, weshalb sich in der Arbeit am konkreten Gesetzgebungsverfahren und 
der in Bezug darauf vorgetragenen Kritik orientiert wird. So wird etwa auf 
die Möglichkeit einer vollständigen Übertragung der Hauptverhandlung nicht 
eingegangen, da diese zu keinem Zeitpunkt im Rahmen der Entstehung des 
neuen § 169 GVG thematisiert und gefordert wurde und im Übrigen auch 
nicht wünschenswert ist. Auch eine zeitversetzte oder ausschnittweise Über-
tragung der Hauptverhandlung bleibt bei der Betrachtung aus denselben 
Gründen außen vor. 

Trotz aller Einwände der Reformgegner in der auf rechtspolitisch und ver-
fassungsrechtlich geführten Diskussion kam es jüngst mit Einführung des 
„Gesetzes zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren 
und zur Verbesserung der Kommunikationshilfen für Menschen mit Sprach- 
und Hörbehinderungen (EMöGG)“ zu einer moderaten Lockerung der Vor-
schriften über den Öffentlichkeitsgrundsatz. Um diese Neuerungen auf ihre 
Notwendigkeit und  – da diese nunmehr Gesetz geworden sind  – auf ihre 
Praxistauglichkeit hin zu untersuchen, werden neben der Darstellung des 
Ablaufs des Gesetzgebungsverfahrens auch verstärkt die während dieses 
Prozesses in der juristischen Literatur vorgetragenen Argumentationslinien 
aufgezeigt und diese schließlich mit der beschlossenen Neufassung des § 169 
GVG verglichen. Die Arbeit schließt mit einer eigenen Bewertung des 
EMöGG und zeigt Verbesserungsbedarf auf.
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Öffentlichkeit von Strafverfahren

A. Einzelne Aspekte des Öffentlichkeitsgrundsatzes  
im Strafverfahren

Nach allgemeiner Definition gilt der Grundsatz der Öffentlichkeit einer 
Gerichtsverhandlung als gewahrt, wenn jedermann die Möglichkeit hat, sich 
ohne besondere Schwierigkeiten von Ort, Datum und Uhrzeit einer mündli-
chen Verhandlung Kenntnis zu verschaffen, sowie wenn der Zutritt zum Ge-
richtssaal gewährt wird.1 So simpel und eindeutig diese Definition beim 
ersten Lesen klingen mag, so umfangreicher  – wenn auch teilweise sehr 
einseitig und häufig nur von oberflächlicher Natur – sind die um sie geführ-
ten Diskussionen um eine Erweiterung der öffentlichen Verhandlung hin zu 
einer Erlaubnis für Kamerateams der Fernsehsender, während des laufenden 
Strafverfahrens Filmaufnahmen tätigen zu dürfen auf der einen und die Dis-
kussionen der Befürworter der gesetzlichen Regelung des § 169 GVG  a. F.2 
auf der anderen Seite.

Ziel dieser Arbeit ist, wie einleitend ausgeführt, eine Untersuchung des 
Öffentlichkeitsgrundsatzes in Bezug auf Strafverfahren. Die Besonderheit 
des Strafverfahrens in Abgrenzung zu anderen Verfahrensarten liegt in der 
Verletzung der Gesamtheit des gemeinen Wesens durch ein von einem Mit-
glied dieser Gemeinschaft begangene strafbare Handlung, was für den Straf-
prozess und davon abgeleitet für den Grundsatz der Öffentlichkeit eine be-
sondere Relevanz hat. Die Konsequenz dieser Feststellung ist, dass der Ge-
genstand des Strafverfahrens selbst schon eine unmittelbare Betroffenheit der 
Allgemeinheit mit sich bringt. Dies hat dann wiederum zur Folge, dass die 

1  BGHSt 5, 75, 83; 21, 72, 73; 28, 341, 343; BVerfG NJW  2002, 814; Meyer-
Goßner/Schmitt-Schmitt, GVG, § 169, Rn. 4; Thomas/Putzo/Hüßtege, GVG, § 169, 
Rn. 1.

2  Inhaltlich ergeben sich durch die Einführung des EMöGG zwischen § 169 S. 1 
GVG a. F. und § 169 Abs. 1 S. 1 GVG n. F. sowie § 169 S. 2 GVG a. F. und § 169 
Abs. 1 S. 2 GVG n. F. keine Änderungen, da die alte Fassung des § 169 GVG wort-
gleich in der neuen Fassung aufgenommen wurde. Obwohl die neue Fassung noch 
nicht in Kraft getreten ist, wird mit ihr gearbeitet, sofern es nicht entscheidend auf 
diese ankommt. Der besseren Leserlichkeit halber wird auch der jeweilige Zusatz 
„a. F.“ bzw. „n. F.“ angehängt.




